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PESTALOZZIANUM
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS ZUR FORDERUNG DES SCHUL- UND B I L D U N G S W E S E N S

UND DER PESTALOZZIFORSCHUNG • BEILAGE ZUR SC H W E I Z E R I SC H E N L E H R E R Z E I T U N G

23. OKTOBER 1936 33. JAHRGANG • NUMMER 5

Pestalozzi und die Frage der
Patriotenentschädigung

Pestalozzis «Wort an die gesetzgebenden Räthe Hei-
vetiens» gehört unstreitig zu den schwierigsten politi-
sehen Schriften, die seiner Feder entsprungen sind. F.s

empfiehlt sich daher, ihr eine nähere Untersuchung
zu widmen. Indes muss vorerst die Veranlassung dazu,
das Geschäft der sog. Patriotenentschädigung, in ge-
drängter Kürze dargestellt werden.

W ährend der französischen
Revolution und unter dem An-
trieb ihrer erhabenen Ideen
begannen sich auch in der
Eidgenossenschaft die schlum-
mernden Geister der Unter-
tanen wieder zu regen gegen
die Revormundung und Ent-
rechtung durch eine die
Staatsmacht ausschliesslich
besitzende und auch wirt-
schaftlich privilegierte Her-
renschicht. Es kam zur Erhe-
bung der Unterwalliser gegen
das schandbare Regiment der
Oberwalliser Landvögte, zu
den Sympathiekundgebungen
der Waadtländer gegenüber
der französischen Nation und
zum zürcherischen Memorial-
und Stäfner Handel.

Die Repression durch die
Gewalthaber war furchtbar
und stand in keinem Verhält-
nis zu der Geringfügigkeit der
\ ergehungen. Die Forderung
nach einer gesetzlich geord-
neten Verwaltung, die Begei
sterung für die Menschen- unu
Bürgerrechte, das Streben nach Wiederherstellung
alter Rechte und Einführung der Gleichheit zwischen
Stadt und Land wurden als Staatsverbrechen he-
trachtet, die Urheber ihrem natürlichen Richter ent-
zogen und von den Obrigkeiten selbst aufs schärfste
bestraft. Fünf Hinrichtungen im Wallis, ein durch
Kontumazsentenz gefälltes Todesurteil in Bçrn, eine
Scheinhinrichtung in Zürich, dazu zahlreiche Ker-
kerstrafen, Verbannungen und Geldbussen, ja sogar
Verschickung auf die Galeeren, obendrein noch Ver-
mögenskonfiskationen —, das waren die von rachsüch-
tigen Regenten nach Despotenmanier über die Patrio-
ten der drei genannten Stände wegen ihrer vorzeitig
geäusserten Freiheitsliebe verhängten Strafen.

Allein die unmenschliche Verfolgung der Freiheits-
freunde verschaffte den Oligarchen keine rechte Ruhe.

Die Geschäfts- u. Kopierbücher des Instituts in Yverdon.

Das Gerechtigkeitsempfinden des Volkes war verletzt,
Tausende und Tausende beschäftigten sich mit dem
Schicksal der Patrioten, verehrten sie als Märtyrer und
wünschten den Augenblick der Vergeltung herbei.

Aus Rücksicht auf die siegreiche französische Repu-
hlik, die sich der verfolgten Lemaner annahm, sah die
bernische Regierung sich am 14. Juni 1797 veranlasst,
die Strafurteile für die politischen Vergehen von 1791
und 1792 aufzuheben. Unter dem Druck der nach Neu-
jähr 1798 einsetzenden helvetischen Revolutionsbewe-

gung erliess am 29. Januar
auch die Regierung Zürichs
eine Amnestie. Die Gefäng-
nisse öffneten sich, die Ge-

fangenen wurden freigege-
ben, die Verbannten durften
heimkehren und die Straf-
gelder und konfiszierten Gü-
ter wurden bis auf vereinzelte
Ausnahmen zurückerstattet.

Damit aber wollten sicli die
zürcherischen und bernischen
Patrioten nicht zufrieden ge-
ben. Sie erhohen vielmehr An-
spruch auf Entschädigung für
die während ihrer Gefangen-
Schaft oder Verbannung erlit-
tenen ökonomischen Verluste
und ausgestandenen Leiden.
Ein derartiger Anspruch war
nicht nur sehr wohl verständ-
lieh, sondern für viele eine
zwingende wirtschaftliche Not-
wendigkeit. Alle hatten ihre
Geschäfte, Stellen und Ein-
künfte verloren, emige dazu
noch ihre Gesundheit; ihre
Familien lebten teihveise in
Elend und Unglück. Jedenfalls
standen sie ausnahmslos vor

der Aufgabe, sich eine neue Existenz zu gründen.
Dazu brauchten sie Mittel.

Die zürcherische Kantonsversammlung anerkannte
unterm 14. April die Rechtmässigkeit der Entschädi-
gungsansprüche der Patrioten und eine von ihr einge-
setzte Kommission bezifferte die Totalsumme der ein-
gelangten Forderungen auf 117 185 Gulden 32 Sch. Die
Geschädigten waren bereit, auf der Grundlage dieses

Betrages mit den ehemaligen Regierungsgliedern einen
Vergleich abzuschliessen. Das wäre freilich die denk-
bar einfachste und beste Lösung gewesen. Da die Ehe-
maligen sich dazu keineswegs verstehen wollten, so
wandten sich die Patrioten an das gemäss der neuen
helvetischen Verfassung gewählte Kantonsgericht und
begehrten einen richterlichen Spruch. Das Gericht
wich einem solchen am 16. Mai mit der Begründung
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aus, dass die gesetzgebenden Räte in Aarau mit einer
allgemeinen Massregel beschäftigt seien *).

Ihrerseits fanden die lemanischen Patrioten mit ih-
ren Schadenersatzforderungen auch bei der dortigen
Nationalversammlung volle Zustimmung. Daraufhin
reichten sie der neuen bernischen Verwaltungskamrner
ihre Rechnungen ein; sie beliefen sich insgesamt auf
die Summe von 216 042 Fr.

General Brune befahl in einer Apostille, diesen ge-
rechten Forderungen zu entsprechen. Die bernische
Verwaltungskammer versicherte die Lemaner ihrer
Sympathie und ihres Eifers, die Fehler der alten Re-
gierung gutzumachen, vertröstete sie jedoch im übrigen
auf die kommende Gesetzgebung, die für derartige Ge-
genstände die nötigen Vorschriften aufstellen würde ®).

Die Zürcher imd Lemaner Patrioten wandten sich
nun an die obersten Behörden der helvetischen Repu-
blik. Die Walliser sollten ihrem Beispiel bald folgen.
Die neue Ordnung musste sich jetzt mit der Angelegen-
heit befassen.

Die Forderungen der geschädigten Patrioten beruh-
ten auf dem alten privatrechtlichen Axiom, dass der
Urheber eines Schadens gehalten sei, denselben wieder
gutzumachen. Dieses Axiom sollte nun seine konkrete
Anwendung auf die gestürzten Oligarehen finden. Auf
den ersten Blick schien die Sache eine Selbstverständ-
lichkeit zu sein. In Wirklichkeit aber lag hier ein
ausserordentlich schwer zu lösendes Problem vor.
Wurde es nämlich als Rechtsstreit aufgefasst, so musste
es zu einer Prozedur führen zwischen den ehemaligen
Regierungen und ihren ehemaligen Untertanen, wobei
die beidseitigen Handlungen, nach allgemeinen Rechts-
grundsätzen, gemäss den damaligen Gesetzen und
wechselseitigen Verpflichtungen und Verhältnissen be-
urteilt werden sollten. Nim aber wähnten die in der
Einbildung göttlichen Herrscherrechtes lebenden Oli-
garchen über jede irdische Verantwortlichkeit erhaben
zu sein und waren es tatsächlich auch. Eine richter-
liehe Entscheidung des Entschädigungsgeschäftes setzte
somit voraus, dass die Oligarehen von der neuen Regie-
rung nachträglich verantwortlich und mit ihrem per-
sönlichen Vermögen für die aus ihren Verfolgungen
den Patrioten erwachsenen Schäden haftbar und be-
langbar erklärt würden.

Allein, stand eine solche nachträgliche Verantwort-
liclimachung nicht im Widerstreit mit den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen und speziell auch mit der neuen
helvetischen Verfassung? Enthielt letztere nicht im
Artikel 48 ein Verbot rückwirkender Gesetze? Gewiss.
Eine richterliche Erledigung des Geschäftes war somit
ohne revolutionären Einbruch in die bisherige Rechts-
Ordnung unmöglich.

Ob aber ihren Forderungen nach den Vorschriften
des strengen Rechts stattgegeben werden könne oder
nicht, das kümmerte die Patrioten herzlich wenig. Für
sie stand die Billigkeit ihrer Ansprüche ausser jedem
Zweifel und ganz undeutbar war es für sie, dass die
neue Verfassung ein Hindernis sein könnte, ihnen Ge-
rechtigkeit zu verschaffen. Sie verlangten keineswegs
strafgerichtliche Verfolgern g der ehemaligen Macht-

i) Verhandlungen und Beschlüsse der züricherischen Landes-
kommission, hrsgeg. von H. C. Escher, 1798, S. 213—14. — Helv.
Tagebuch, Bd. I, S. 396—400. — Spruch des Kantonsgerichts von
Zürich, 16. Mai, Helv. Arch. Bd. 849, S. 247—48.

-) Lemanische Nationalversammlung vom 21. März 1798, Helv.
Arch. Bd. 167, S. 140—41. — Bulletin officiel vaudois I, S. 88.
— Die bernische Verwaltungskammer an die Lemaner Patrioten,
6. April, S. 141—42.
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haber, sie trachteten weder nach deren Leben noch
wollten sie diese hinter Schloss und Riegel stecken
oder ins Exil verschicken lassen. Es muss auch wirk-
lieh anerkannt werden, dass diese vielgeschmähten Pa-
Irioten auf der Höhe ihres Sieges gegenüber den ge-
stürzten Regenten eine Grossmut und Mässigung an
den Tag legten, die vorteilhaft abstachen gegenüber
der Unmenschlichkeit und Härte, mit der sie selbst von
diesen letztern seinerzeit verfolgt worden waren. Um
so mehr vermeinten die Patrioten zum mindesten für
ihre ökonomischen Verluste und erduldeten Leiden
Ersatz zu erhalten. Am liebsten hätten sie eine direkte
Verständigung gesehen. War eine solche unerreichbar,
so sollten ihnen die Gerichte Entschädigung verschaf-
fen. Auf jeden Fall versahen sie sich zur helvetischen
Republik, dass sie das ihnen in der Hinsicht von der
Revolution gemachte Versprechen so oder anders nun
einlösen werde. War ihre Sache nicht schliesslich auch
die des neuen Regiments? In der Tat hatte dieses ein
starkes politisches Interesse daran, seinen Vorkämpfern
Gerechtigkeit zu verschaffen, ihre Verfolger, die Oli-
garchen, jedoch darniederzuhalten und politisch un-
schädlich zu machen.

Ob das Entschädigungsgeschäft nun als Problem des

strengen Rechts oder als Problem der ausgleichenden
Gerechtigkeit aufgefasst wurde, jedenfalls liess sich un-
schwer voraussehen, dass bei seiner Behandlung poli-
tische Konvenienzen eine starke Rolle spielen würden
und es bei dem Anlass zu einer Abrechnung der neuen
mit der alten Ordnung kommen könnte.

Das zeigte sich sofort, als das Geschäft im Grossen
Rate zur Sprache kam®). Die Erzählung ihrer ausge-
standenen Leiden und Qualen durch einige als Reprä-
sentanten anwesende verfolgte Patrioten erregte allge-
meine Entrüstung, und die heftigsten Ausfälle und Ver-
wünschungen gegen die Oligarehen fanden lauten Bei-
fall. Der Rat ergriff lebhaft Partei für die Patrioten
und alle Abgeordneten waren der Meinung, dass ihnen
Gerechtigkeit verschafft werden müsse. Die mit der
V orbereitung der Angelegenheit betraute Kommission
beantragte dann auch, dass den Patrioten Entschädi-
gung gebühre, dass diese von den Oligarehen zu leisten
und zu dem Zwecke das Vermögen der letztern mit Se-

quester zu belegen sei.
In der Diskussion verfocht einzig der Stadtzürcher

Hans Konrad Escher die These der Unverantwortlich-
keit der alten Regierungen und verlangte die Ausfin-
digmachung billigerer Entschädigungsmittel. Escher,
der Schwiegersohn eines der reichsten und einfluss-
reichsten Aristokraten, des Ratsherrn Sal. von Orell,
wollte seine Standesgenossen schonen in der Meinung,
dass diese durch die ihnen von den Franzosen aufer-
legte Kontribution schon genügend bestraft seien.
Allein einzig der Zofinger Arzt und Dichter Suter
pflichtete Escher insofern bei, als er die Entschädigung
nicht deta Oligarehen, sondern der Nation überbinden
wollte, und zwar als Strafe dafür, dass sie so lang ihr
Joch getragen habe. Aber auch Suters Antrag wurde
bekämpft mit dem Argument, dass es nicht angehe,
die junge Republik mit den Folgen der oligarchischen
Handlungen zu beladen. Das Gutachten der Kommis-
sion wurde hierauf fast einstimmig angenommen.

Die weitere Diskussion drehte sich um die nötigen
Ausführungsbestimmungen. Billeter, selbst ein geschä-
digter Patriot, und andere traten dafür ein, dass die

Die Debatten gibt die helvetische Aktensammlung Bd. II,
Nr. 79.
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Oligarchen die Entschädigungssumme unter sich selbst
verteilen sollten. Der Vorschlag drang nicht durch.
Der Rat folgte vielmehr dem bernischen Rechtsprofes-
sor B. F. Kuhn, der eine richterliche Erledigung ver-
langte, damit von den Oligarchen nur die wirklich
schuldigen bestraft, die unschuldigen jedoch, also die,
die sich der strafgerichtlichen Verfolgung der Patrio-
ten widersetzt, verschont blieben. Kuhn forderte dar-
um eine gesetzliche Bestimmung, wer zu fordern, wer
zu zahlen und durch wen darüber abzusprechen sei.
Indes gingen die Ansichten über den Gerichtsstand an-
fänglich weit auseinander. Einige Radikale forderten
ein förmliches Revolutionstribunal zur Aburteilung
der Oligarchen; gemässigtere Redner wollten die Sache
dem Obersten Gerichtshof übertragen, eine dritte
Gruppe von Abgeordneten schlug die Kantonsgerichte
vor. Schliesslich ergab sich aber doch eine Mehrheit
für den Antrag Kuhn, den verfassungsmässigen Rechts-

gang einzuschlagen. (Schluss folgt.)
AZ/re<i Ru/er, Bern.

Neue Bücher
I. Serie.

(Folgende Bücher stehen zum Ausleihen bereit.)

Psychologie und Pädagogik.
HanseZmann, Liebe und Ehe. II H 1282.
Hartog, R/iodes und Ruri, The Marks of examiners. VIII S 56.

KeMer, An die Mütter Grossbritanniens; Briefe Pestalozzis an
seinen Freund J. P. Graeves. P I 182.

Kürtfcei, Die Erziehung deiner Kinder; Hilfsbuch für Eltern und
Erzieher. VIII C 60.

Kürsteiner, Knabenerziehung vom Gesichtspunkt der Frau aus
betrachtet. II K 1041.

Lafeorde, Education of To-Day. VIII C 61.
MeAZic/i, J. H. Fichtes Seelenlehre. Diss. Ds 1171.
MüZZer-Ereien/eZs, Gedächtnisschulung ; 10 Lektionen. VIII D

59 b.
MüZZer-Freten/eZs, Lebensnahe Charakterkunde VIII D 57.
MüZZy, Die psycho-physische Entwicklung der Knaben im Puber-

tätsalter, ihr Uebungsbedürfnis und ihr Training. S. A. II M
1070.

Pestalozzi, How Gertrude teaches her Children. P I 130.
Pestalozzi, Aus den Fabeln Johann Heinrich Pestalozzis.

P I 97.
Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant. F 460, 46.
PZutargue, Des délais de la justice divine. VIII D 62.

Schneider, Psychodiagnostisches Praktikum. VIII D 58.
IFedemeyer, Du und deine Kinder. VIII C 58.

ri'if/ert, Psychologie und Pädagogik der Selbstbeherrschung.
II M 25, 1426.

Schule und Unterricht.
^4r6eitspZa?i der Kieler x4kademieschulen. VIII S 53.
Bär-ß rockmann, Schule und Elternhaus. II B 1537.
CapeZZer, Die kunstunterrichtliche Praxis. 3 Bde. G A III,

60 I/Hl.
I.: Der Pinseldruck als Unterrichtstechnik.

II.: Methodik der Technik des Papierornaments.
EH.: Das schmückende Zeichnen.

Déuaud, L'enseignement de l'histoire naturelle à l'école pri-
maire; l'étude des êtres. F 476.

Déraud, Lire, parler, rédiger; procédés d'enseignement actif ap-
plicables à des classes à plusieurs degrés. F 475.

Déiaud, Pour une école active selon l'ordre chrétien. F 474.
Dottrens, Le progrès à l'école: Sélection des élèves ou change-

ment des méthodes? F 460, 43.
Dottrens, L'enseignement individualisé. F 460, 42.
Garten, der zoologische zu Basel. Gesamtunterrichtlich bearbei-

tet für die 2., 3. und 4. Primarklasse. II Z 320.
Hufnm, Volksschule und Gesellschaft im Kt. Zürich. VIII T 10.
Himziker und Ricci, Schule der Geläufigkeit. Methodiscli-tech-

nische Bewegungsschule f. d. Schreibunterricht auf der Ober-
stufe. II H 1281.

Hutfz, Meine Schüler; Beobachtungsheft. VIII S 52 u. a.
Krön, Refemann, Sc/iteeizer und JFe6er, 100 Jahre Bezirksschu-

len des Kantons Basellandschaft. VIII T 8.
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Lütt, Arbeitsbücher für Schweizerschulen ; lebendiger Geschichts-
Unterricht. I. VIII S 50.

Menzi, 10 Stoffkreise für den Gesamtunterricht der Unterstufe.
VIII S 49.

Meyer, Hundert Jahre Sekundärschule Langenthal. VIII T 9.

ZVotice sur le pensionnat dirigé par la Compagnie de Jésus à

Fribourg, Suisse. VIII T 7.

Sc/imid, Le Maître-Camarade et la pédagogie libérale. F 460, 45.

Jakrhundert/eier der Sekundarse/itde TftaZteif. II S 2218 a-c.
(FaZtZier, Orientation professionnelle et carrières libérales.

F 460, 44.

Philosophie und Religion.
AeppZi, I. P. V. Troxler; Fragmente. Vin E 73.

Bannes, Platon. Die Philosophie des heroischen Vorbildes.
VIII E 31.

Barth, Credo; die Hauptprobleme der Dogmatik; 16 Vorlesun-
gen. VIII F 37.

BoZZnou), Dilthey; eine Einführung in seine Philosophie.
VIII E 74.

Endres, Sittliche Grundlagen menschlicher Beziehungen.
VIII E 72.

Jaspers, Nietzsche; Einführung in das Verständnis seines Philo-
sophierens VIII E 76.

Kaegi, Neue Bibel; ein Buch von Göttern, Volk und Helden.
VIII F 36.

Kindt, Untersuchung über Subjekt, Akt und Gegenstand des
Denkens. Ds 1173.

Moos, Das Meretlein. II M 1067.
U enzZ, Wissenschaft und Weltanschauung. VIII E 75.

UTeZimann, Piaton und Kant; eine vergleichende Studie.
VIII E 79.

Sprache und Literatur.
Ar&üster, Adolf Hitler; Blut oder Geist. II A 432.
z4risto£eZes, Hauptwerke. VIII E 71.

Asch, Der Krieg geht weiter; Roman. VIII A 210.
Baggesen, Der Griff nach Indien. VIII A 214.
Brentano, Theodor Chindler; Roman. VIII A 195.

Bücfimann, Geflügelte Worte; der Zitatenschatz des deutschen
Volkes. VIII A 205.

Dürkop, Der Führer spricht zur deutschen Jugend; fünf Reden,
hg. f. d. Schulgebrauch. II D 434.

Eipper, Der Tierfreund reist. VIII A 200.
Erasmus v. Rotterdam, Encomium moriae i. e. Stultitiae Laus:

Lob der Torheit. Text u. Facsimile. VIII A 2l7 I/II.
Ga&eZe, Der arme Mann; Roman. VIII A 193.
GaèeZe, Talisman; ein Bericht. VIII A 194.
Gedat, Auch das nennt man Leben; Begegnungen unterwegs.

VIII A 207.
Horaz, Die Gedichte des Horaz. VIII A 206.
Hottiger, Die vom Hubelhof; Erzählung. VIII A 208.
KnitteZ, El Hakim; Roman aus dem neuzeitlichen Aegypten.

VIII A 199.

Krui/, Bezwinger des Hungers. VIII A 197.
jLugin&üM, Die altdeutsche Kirchensprache. II L 755.

Menzi, Sagen aus dem Berner Oberland. VHI A 202.
Pupin, Vom Hirten zum Erfinder. VIH A 211.
Pupp, Die Sammellinse; aus der Weisheit dreier Jahrtausende.

VIII A 204.
RoZZand, Via Sacra (Verzauberte Seele. VI) VIII A 104, VI.
Scftet&enp/Zug, Berge um uns; der Alpen Werden, Sein und

Leben. VIII A 215.
SZZone, Brot und Wein; Roman. VIII A 198.
Trauen, Land des Frühlings. VIII A 216.
ZeitungskataZog der Schweiz. L Z 112.

Zuieig, Bibliographie seiner Werke. VIII B 24.

Biographien und Würdigungen.
Andreas, Die grossen Deutschen. II. VIII A 213 II.
Busse, Hans Thoma; Leben und Werk. VIII H 20.
E&erhard, Johann Heinrich Pestalozzi; Mensch, Christ, Bürger,

Erzieher. P II 133.
Pister, Reichsfreiherr vom und zum Stein ; der Mann und das

Werk. VIII A 212.
Haueis, Hans Carossa; Persönlichkeit und Werk. VIII A 201.
Medicus, Zum 60. Geburtstage von Fritz Medicus. II M 1068.
MiZc/t, Sophie La Roche, die Grossmutter der Brentanos.

VIII A 209.
Sonderegger, Jean Henry Dunand — Revolutionär. VIII V 45.

Kunst und Musik.
Aeppit, Die Symbolik von Licht und Dunkel; die Farben und

ihre Offenbarung. VIII H 21.
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Bodensiefc, Das Bühnenbild. II B 1538.
BrincAmann, Albrecht Dürer; Landschaftsaquarelle. Mappe mit

Textheft. G C III 97 u. a.

Geographie, Geschichte, Kultur.
und Mittler, Aargauische Heimatgeschichte. 4 Bde.

VII 7642, 1—4.
A!uöry, Sankt Helena. I. : Die Gefangenschaft Napoleons.

VIII G 80, I.
Bisozzero, Andreas von Beroldingen. VIII G 84.

ßodmer, Die Zünfte Zürichs, 1336—1936. G G 869.
Bourgeois, Die Burgen und Schlösser des Kantons Waadt vom

11. bis 16. Jahrh. VII 6193 XII.
CasteZi, Die Bundesbriefe zu Schwyz. VIII G 81.
FZückiger, In der ostafrikanischen Wildnis am Rukwasee.

II F 821.
Gi/Zardori, Geschichte des Zehngerichtenbundes. VIII G 82.
KZute, Handbuch der geographischen Wissenschaft: Afrika in

Natur, Kultur, Wirtschaft. VII 5977, 5.
Südost- und Südeuropa in Natur, Kultur und Wirtschaft.
VII 5977, 6.

OettZi, Man kann es auch so sehen; Glossen eines Moralisten
zur Vorgeschichte dieser Zeit. VIII G 83.

Ru/er, Malans während der Revolutionszeit. VIII G 85.
ScAneiter, Die Wappen der Zünfte der Stadt Zürich. II S 2217.
Semjoreoie, Die Güter der Erde. VIII J 47.
StroöeZ, Brauchtum und Sitte des deutschen Volkes.

II M 25, 1425.
IFieser, Knud Rasmussens letzte Grönlandfahrt. VIII A 203.

Naturwissenschaften.
Baege, Die biologischen und sozialen Ursachen der Entartung.

II M 25, 1427.
Dorschner, Das Brot und seine Herstellung in Graubünden und

Tessin. Ds 1172.
Feucht, Der Wald als Lebensgemeinschaft. VIII O 8.
Führer, geologischer, der Schweiz. VIII Q 2, 1—14.
Götz und Kosch, Was fliegt denn da? Tabelle zur Bestimmung

der Vögel Mitteleuropas. VIII P 26.
Hesse, Abstammungslehre und Darwinismus. 7. A. VIII P 25 g.
Kosch, Was blüht denn da? Tabelle zum Bestimmen von über

600 wichtigen Pflanzen nach der Blüte. ARU O 9.

Meissner, Chemischer Grundatlas. VIII R 3.
Ro&ert, Kunstgebilde des Meeres. VIII P 23.
ScAroeter, Das Pflanzenleben der Alpen. 2. *A. VIII 0 7b.
IFaZde, Die Tierwelt der Alpen. VIII P 24.

Anthropologie und Medizin. Hygiene und Sport.
GZucAer, Frisch und frei! Gymnastik der Frau in allen Lebens-

altern, H F 183.
Speck, Der Sinn der Olympischen Spiele. II M 25, 1429.
Fogt, Die Kurzsichtigkeit. II V 366.

Rechts- und Staatswissenschaft. Volkswirtschaft. Fürsorge.
-ImArunnen, Dokumente zur Judenfrage in der Schweiz.

II A 434.
AroArunnen, Juden werden «Schweizer». II A 433.
BraunecA, Pestalozzis Stellung zu den Strafrechtsproblemen.

P II 65.

Brunner, Sollen sie also untergehen? II B 1536.

Ha/fer, Lehrbuch des Schweiz. Strafrechts. VIII V 50.
Juge/idrecht, das, im Kanton Zürich. G V 511.
Oser und Schönen herger, Das Obligationenrecht. 2. Teil.

G V 472 II.
PhiZipp, Stiefel der Diktatur. VIII V 47.
Schmidt, Ein Jahr mehr Kindheit; ein Beitrag zum Kampfe

gegen die Arbeitslosigkeit. VIII S 48.
Sonderegger, Der Jesuit geht um. II S 2211.
Sonderegger, Die Schweiz im Umsturz? VIII V 44.
Sonderegger, Die Wahrheit über die Judenfrage. II S 2212.
Sonderegger, Feinde des Volkes. II S 2214.
Sonderegger, Mordzentrale X. Enthüllungen und Dokumente

über die Auslandtätigkeit der deutschen Gestapo. II S 2210.
So/ideregger, Nationaldemokratischer Schweizerbund. II S 2213.
Strasser, Europäische Federation. Die Schweiz als Vorbild Eu-

ropas. II S 2115.
Strure, Frauenfreiheit und Volksfreiheit auf kameradschafts-

rechtlicher Grundlage. VIII V 46.
UTZZi, Die Verwirklichung der berufsständischen Ordnung in

der Schweiz. II W 907.

Lehrbücher für allgemeine Schulen.
Berger, Des Alltags Freude, Sorge und Not im Briefe bedeu-

tender Männer und Frauen; ein Lesebuch. L A 1501.

FaAu/ein Fibel. A L 255.
Gassmann, Geometrie, Aufgabensammlung und Leitfaden für

den Unterricht in Sekundärschulen. L Q 973 u. a.

GesangAucA für die Primarschulen des Kantons Schwyz.
M S 1446.

HaAra und HereefceZ, Lehrbuch der Physik. 5. A. N P 1248 e.

Leseönc/i, das, für das 5. und 6. Schuljahr. S. A. VIII S 55.
Sc/meeöeZr, Beobachten, erleben u. zeichnen. II. G A II, 175 II.
SchneeheZi, Skizzenzeichnen nach dem Leben. G A II, 185.
SchuZ- und Lesebuch, neues, für die Schweizerjugend von 11 bis

14 Jahren. L A 301.
Ta/iz und spring, spiel und sing. Volkslieder für Kinder. II.

M S 1543 II.
H'üfAricA, Deutsche Sprachschule für die untern Klassen der

Basler Gymnasien. L B 2077.

Technik, Gewerbe, Lehrbücher für gewerbliche und haus-
wirtschaftliche Schulen.
Ackermann, Die Berufswahl. G O 282.

4/tmana, Der Maurer; Merk- und Arbeitsbuch für das Maurer-
handwerk. G G 872.

HäberZe, Kleine Warenkunde für Schneider. G G 871.

HammerscAmidt, Ste//en und Fo/Zmann. Der Bäcker; Berufs-
künde, Fachkunde, Fachrechnen. G G 873.

K/ein, Der Polsterer und Dekorateur; Fachkunde, Materialien-
und Arbeitskunde in Verbindung mit Fachrechnen. G G 874 b.

Leihacher, Schweizer eigener Kraft; Lebensskizzen berühmter
Auslandschweizer. G G 868.

Meyer, Bauer und Schmidt. Richtige Haushaltspflege von A—Z.
Hk 301.

Mundor//, Die neue Nadelarbeit in der Schule.
Heft 5 (sechstes Schuljahr) 5. A. Ha II 26, 5e.
Heft 7 (achtes Schuljahr) 4. *A. Ha II 26, 7 d.

PurtiscA, Obst und Gemüse in Speisekammer u. Keller. Hk 300.
Schmidt, Chemie für Techniker. G G 867.

Forico/d, Was muss der Schuhmacher wissen? 2. *A. G G 870 b.

Jugendschriften.
Ga/is6erg, Hundert Geschichten vom kleinen Helmuth.

J B I 2328 I/II.
Greyerz, Anne Bäbi Jowäger; zwei Szenen aus Jeremias Gott-

helf. 4. A. J B 88 g, 246.
Meyer, Wernis Prinz; eine wahre Geschichte. J B I 2332.
Mü/Zer, Der Weg empor; ein Spiel ton Jugend und Leben.

J B III 88 g, 245.
Obst, Mädel im Arbeitsdienst. J B I 2326.
Ponten, Die Franzosen zerstören Speyer. J B I 2327.
Frarers, Jungfer Putzig. J B I 2329.

II. Serie.
(Die Bücher bleiben 4 Wochen im Lesezimmer ausgestellt,

nachher stehen sie zum Ausleihen bereit.)

Psychologie und Pädagogik.
Freud. Das Ich und die Abwehrmechanismen. VIII D 64.
He/u ig, Charakterologie. VIII D 63.
Sharma, Indische Erziehung. VIII C 63.

Schule und Unterricht.
Jugendrecht, Deutsches, nach dem Stande vom 1. Mai 1936. VIII

V 51b.
Süd/io/, Das Berufs- und Fachschulwesen in Deutschland. Vni

U 5.
Jf egteeiser durch das höhere Sc/iuZtcesen des deutschen Reiches.

VIIIU 3.

Philosophie und Religion.
Frasznus, Gespräche, übers, v. Hans Trog. VIIIE 81.

Hartmann, Denkendes Europa. VIIIE 83.

Huiztrega, Erasmus, deutsch v. Werner Kägi. VIII E 80.

Boeder. S-vonarola, eine Untersuchung über das Gewissen. VIII
E 82.

Sprache und I.iterator.
AebZi, Mit Schweizern rund um die Erde. VIII A 221.
GZöser, Das Unvergängliche. VIII A 219.
Johnson, Babuna, 100 000 km im Flugzeug über Afrikas Dsehun-

geln. VIII A 220.
Veubert, Zur Geschichte der sächsischen Landesbibliothek. II

N 321.
(JuiZZet, Dictionnaire encyclopédique. L Z 113, 1—6.
Ramus, Derborence. F 478.
Timmermans, Bauernpsalm, Roman. VIII A 222.
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